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ÄNDERUNGSWÜNSCHE  FÜR  DAS  ÖRTLICHE  RAUMORDNUNGSPROGRAMM  
 

 

Die Marktgemeinde Langschlag beabsichtigt, das geltende örtliche Raumordnungsprogramm     
-  Flächenwidmungsplan  -   zu überarbeiten.  
 
Wir ersuchen Sie, eventuelle Änderungswünsche bis 18. November 2011 bei der Gemeinde 
einzubringen, damit unser Ortsplaner ihre Anregungen schon bei der Vorprüfung bzw. bei der 
Erstellung des Planentwurfes berücksichtigen kann.  
 

 

 

 

WINTERDIENST  
 

 

Da es nun wieder an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter 
vorzubereiten, möchten wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortschaften 
bitten.  
 
Neben dem Setzen der Schneestangen und der Schneegitter, ersuchen wir auch die zu 
räumenden Straßen von jeglichen Bewuchs und überhängenden Ästen frei zu halten.  
 
Die Entfernung des Schneeauswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den 
Eigentümern selbst vorzunehmen. Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und 
Streupflicht der Gehsteige bzw. Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen 
der STVO, hinweisen.  
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HEIZKOSTENZUSCHUSS    
 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2011/2012 in 
Höhe von  

€  130,00 
zu gewähren. 
 
Der NÖ Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am 
Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis spätestens 30. April 2012 beantragt werden. 
 
 
Den NÖ Heizkostenzuschuss sollen erhalten: 
 

 
� BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG                                        

-  AusgleichszulagenbezieherInnen  - 
 

� BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den 
jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt 
 

� BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld,  oder des NÖ Kinderbetreuungs-
zuschusses,deren Familieneinkommen den jeweiligen Ausgleichszulagen- 
richtsatz nicht übersteigt  
 

� sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

 
 
Die Auszahlung erfolgt wie bisher direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das 
entsprechende Konto. 
 
Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.  
 
 
Zur Prüfung des Anspruches ist der Nachweis aller Einkünfte (z.B. Pensionsbescheid, …) der 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen notwendig.  

 
 
Einkommenshöchstgrenze   – Brutto –   für 2011: 
 
Alleinstehende   €      793,40 
Ehepaare, Lebensgefährten  €   1.189,56 
 
 
Für jedes Kind unter 18 Jahren ist ein Betrag von  € 122,41  hinzuzurechnen.  
  
 
 
 
 





 


